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Bemerkungen über die Erklärung, welche 15

auiMelende Mitglieder den 17. October
der allgemeinen helvetischen Tagsatzung
eingaben.

Diese Erklärung gründet sich eigentlich auf Klagen,
die theils gegen die Behandlungsart des Constitutions-

Wesens, theils dann gegen die angenommenen Grund-
sätze selbst gerichtet sind.

In erster Hinsicht beschweren sich die austretcnden

Mitglieder, über Hemmung der Freyheit der Meynem-

gen; über Verweigerung eine Constilulwnscomimßwn

«us Mitgliedern.sämclicher Cantvnc niederzusetzen; über

Schwierigkeiten, die in gesetzlicher Form den Aensse-

ruugcn der Voikswünschc enlgcgengcsczl werden; über

die Unwirksamkeit ihrer Annahermigsbcmühung um

Trennung zu verhindern; und über die Schnelligkeit,

mit welcher das Constltullonswescii nachher betrieben

wurde.

Diese Klagen beruhen theils auf falschen Angaben

theils auch auf Gründen, die eine reifem Ueberiegung

nicht voraussetzen lassen.

K.in Mitglied der helvetischen Tagsatzung wurde

gehindert, seine Meynung in der Tagsatzung zu aus.

fern, und die Freyheit derselben ward auf keine Art
weder gehemmt noch bceinirächtigt. Der Grundsatz

jeder berathschlagenden Versammlung erfovcrl, daß die

Minderheit sich der Mehrheit unterwerfe, und dieser

schien der Tagsatzung nicht zu erlauben, einzelne Mcy-

r.nngen, Prolesialivncn ober Erklärungen in ihr Pro-
tvkoil aufzunehmen, die, nebst andern daraus enlspcin-

gendcn Inconvcmenzen, geschienen hallen, einer jewei-

Ugen Minderheit das Recht zu geben, sich gegen die

Mehrheit aufzulehnen.

Eden so scheinen die austretenden Mitglieder nicht

gewußt oder vergessen zu haben, daß jeder Deputate

als Reprcscinant des gesamten Volks, und nicht seines

besondern Cantons bey der Tagsatzung erscheint, und

daß es allda um eine Staatsversossung für ganz Hel-

vct'.cn zu lhun war, also zwar, daß bey der Entschei-

dung über die Anzahl der Mitglieder, die in einer

engern Commission diese Staatsverfassung zu berathe»

hatten, keine Rüksicht auf die Anzahl der Cantone zu

nehmen war. Freylich halte eine solche Anordnung mehr
'

Spielraum den Ludenschaften, den Verwirrungen und

Hemmungen jeder Art gegeben, die die Tagsatzung

durch ihren Beschluß zu veemeiden besorgt war--

Die Nothwendigkeit der Gesetze, die den Unfugen
der Bittschriften Grenze» setzen, ist schon hinlänglich
durch die Erfahrung bewiesen, und wen» über Mart',
werke.dieser Art die öffentliche Meynung seil st ihr U>
theil ausjvrach, und sie als Resultate des Factious-
GessteS bewachtet, so ist gleichfalls nicht uubekamu?
daß der Factionsgeist nur das als Vvlcswunsch erklärt?
was seinen Absichten schmeichelt, und aus Mangel eines
Vernunstgrunds zu diesem Mittel die Zuflucht nimr
um seiner Meynung ein Gewicht zu geben. Der Vor-
wurf, daß die Regierung bestehende Gesetze in Von?
zichung setze, ist von Gesetzgebern eben ,o sonderbar?
als ihr Bestreben, einen Unfug in Schuz zu nehmen,
der den Bürgerkrieg im Délai! organisi.t.

Billig läßt dann der von den ausgetretenen Mitglied-
der» gethane Schritt Zweifel übrig, ob es ihnen mit
Annäherung an die Majorität, mit der Sorgfall Tren»
nungen zu verhindern, wirklich Ernst war. Handiun-
gen dieser Act sind der Maaßstab reiner Vaterlandsliebe,
so'wie dann die angerühmtc Absicht, derCemralrrgie-
rung hinlänglichen Einfluß zu verschaffen, jenen der'
liberalen Begriffe giebt, die in der Eulwikiu.ig dersel-
bcn an Tag gelegt werden.

Die lczte Klage endlich dieser Art, über die Befehlet!-'

nigung der Constilutionsarbeit, zeugt wenig von der
Kenntniß der eigentlichen Wünsche des Volkes nnd der

Bedürfnisse der Umstände, wo jeder Aufschub tue
traurigsten Folgen und Ereignisse herbeyzuft'ihrcn drohte.

In so fern dann obige Erklärung über die angenom-
menen Grundsätze selbst einlrit, so beruht sie mir aus
einer Klage gegen das Einheitssystem, welchem die'
Mehrheit der Tagsatzung glaubte, jene Ausdehnung qe-
den zu müssen, durch die die politische und bürgerliche'
Freyheit, die Rechte des Volks, und die Befugnisse
des Etaatenvereins sichergestellt werden könnten. Wcnm
die ausgetretenen Mitglieder i» Angrcifung dieses Grund-
satzes einzig beweisen, daß sie eine? andern MeyuunA
waren, so beweisen sie wirklich nicht viel noch etwaS
lröstiiches für das Volk.

Politisch mag ihnen wohl ihre Berufung auf den-

VerfassungScntwurf, den der erste französische Consul!

einsandte, geschienen haben; aber dieser Politik wider-
sprechend mögen dann doch im Grund die Angriffe.'
styn, die sie gegen denselben äussrrn.

In diesem lag das politische Bürgerrecht dw er'
erklärt/ laß die helvetische Republik nur ein- Slaas
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ftyn soll. Der Ausfall gegen dieses Bürgerrecht führt

nur auf Begriffe, die die Aufstellung mehrerer Siaa.
ten, und nicht eines Staats voraussetzen.

Dieser Entwurf enthaltet die allgemeinen Umrisse

der Cantone, und die eingekommenen, sich einander

selbst widersprechenden Petitionen, konnten kein Bestim-

mmigsgrund einer Abänderung derselben seyn.

Dreyfache Vorschläge der Cantone zur Wahl eines

Mitglieds in dem Senat, stimmen so wenig mit dem

Verfassungscniwurf vom -ylcn May überein als dieser

Antrag von zwey bis drey Mitgliedern in der Tagsat-

zmig vorgebracht, irgend eine Unterstützung erhielt.

Eoen so ist das Iustizweftn in diesem Entwurf nicht

den Canlonen überlassen, und wahrlich war das Ge.

richtswejen ehwor in den mehrsten Canlonen so beschaf.

sen, daß dadurch weder das Eigenthum noch die Per.

sonalsicherheit geschüzt wurde. Wer immer nur jeder

noch so schädlichen Gewohnheit, jedem noch so nachthei.

ligcn Vorurlheil, >eder noch so drückenden Unordnung

das Wort führt, verräth Unwissenheit, oder dann daß

er nicht Ordnung, noch einen bessern Zustand will.

Zu voreilig sind die Klagen über Verfügungen wegen

der Nationalgüter, Zehndenund Bodcnzinse, da indem

Zeitpunkt der Erklärung, die Tagsatzung darüber »och

»uchiS verfügt hatte; und unbegründet ist der Einwurf
der Kostspieligkeit der Regicrungseinrichiiingen unter

ein.m Einheitssystem, besonders da die Cantonsorga-

plsatiouen diese Ausgabe in ihren verschiedenen Anord.

nungen um ein Beträchtliches vermehren, so daß im

Widerspiel bewiesen werden kann, baß die Kostspielig,

keit der Beamten vielmehr im Föderativsystem liegt.

Die Tagsatzung kann die Cantonsbehörden nicht

herabwürdigen wollen. Hingegen aber kann nur durch

Unterordnung der Gewalten, die Vollziehung der Ge.

setze möglich werden; und eben so müssen auch in die

Hände einer Central-Negierung die nöthigen Mittel

gelegt werden, die ihre Verantwortlichkeit für innere

und äussere Sicherheit des Staats erfodern kann.

Ucbrigens ist der Gegenstand der Militäranstalten noch

uicht behandelt worden, und die daherige Klage ist eben

so unbegründet, als der angerühmten Absicht wider-

sprechend, der Centralrcg-crung einen zwekmäßigm und

hinlänglichen Emfiiiß zu verschaffen.

^n dem lcztcn Artikel beschweren sich dann die aus.

MUgliedxr, daß die Cantonalverfassungm

der Beurtheilung und Sanction der Tagsatzung u»ter-
worsen, und die Cantone dadurch der Selbststandigkeit
beraubt werden. — Ader diese Einregistrirung ward
der Tagsatzung durch den VerfassungSeutwurf vom
2yten May vorbehalten, der daher auch eine Selbst,
ständigkeit der Cantone nicht will, die eigentlich der
Knore lst, der den Hauptgegensrand dieser Erklärung
ausmacht, und dessen Beseitigung so viele schöne Hofnnn-
gen der Rükkchr der allen Ordnung der Dinge vereitelt.

Wen nun aber andere Grundsätze angenoinen wurden,
als die der i; Deputaten; wer hat ihnen den Auftrag
gegeben, im Namen ihrer Cantone gegen diese und

andere, die noch nicht ftssgesezt find, zu protestiren?

Wep konnte einen solchen Auftrag und z>v«r nur ihnen«

und nicht auch ihren Milkollegen des nemlichen Cantons,
ertheilen Wie können sie sagen, keinen Antheil an
der Bestimmung der Verfassungsgrundlagen genommen
zu haben, da sie bis izt bald in diesem, bald in einem

andern Sinn mitstimmten? Wie können sich Einzelne
dem allgemeinen Willen entgegensetzen, und als Min.
Verheil die Verhandlungen der Mehrheit zu entkräften,
sich anmaßen?

Dieses Bestreben hat aber so wenig als der Anstrit
der Deputirten der Cantone Schwyz, Unterwaldcn und

Uri, die Tagsatzung in der Fortsetzung ihrer Arbeit
gehindert, weil die helvetische Stellvertretung nicht in
einzelne», sondern in der Mehrheit der Mitglieder der

helvetischen allgemeinen Tagsatzung liegt.

Diese Erklärung scheint daher keinen andern Zwek

zu haben, als bekannt zu machen, daß die austretcn-
den Mitglieder einen reinen Föderalismus wollten ; daß

sie das Verfassungsprojekt vom 29. May in allen ienen

Puncten verwerfen, die ihren Absichten entgcaengesezt

sind; daß ihre Klagen auf falschen Angaben und Wi-
dersprüchen beruhen, und daß sie die Arbeiten der Tag.
satzung zu hindern gedachten, so bald sie keine Hof-
nung mehr hatten, ihre Privatmeynungen durchzusetzen.

Sollte aber ihr lezter Schritt ein Versuch seyn, die

gesellschaftlichen Bande auszulösen, das Vaterland
der Anarchie und der Wuth der Leidenschaften und

Reaktionen preiszugeben, und es durch Herbeysührung

des Bürgerkriegs zu zerstören so wird das Volk eine

solche Absicht und die Quelle, aus der sie fließt, wür.
bigcn und mit Ruhe und Festigkeit ein Bestreben vcr.

eileln, das nur neue Leiden über das Land bringen,

und seme politische Zermchlung bewirken würde.
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